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An das 
Bundesministerium 
für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wie n 

. Dr. Unterlechner 
Sachbearbeiter: ..................................... _. __ .... _ ....................... . 

Bitte in der Anlwortdie 
Gachiftszahl dieses 
Schreibens _fübren. 

Datums 20. JUL\1987 

t Ver!-=iIL.1.~. _.~.~.=i '::::19::87=:::::t:J 

7r.(ß~ 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes zur Durchführung des 
Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivil
rechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 32.028/11-1 10/87 vom 21. Mai 1987 

Gegen den übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes zur 

Durchführung des Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über 

die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesent

führung werden keine Einwendungen erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederästerreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 

~ 
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